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Zum Denkmal-, Naturschutz- und Forstrecht beim historischen Grün

I.  Einleitung
Die Beschäftigung mit historischem
Grün wird immer beliebter. Zahlreiche
Publikationen künden von der Schön-
heit historischer Parks, Gärten und
Kulturlandschaften. Private Garten-
kunst findet Beachtung1. Auch die
staatlichen Schlösserverwaltungen
haben sich des Themas angenommen2.
Dies liegt zunächst an der gestiegenen
Wertschätzung des Grüns als Teil der
Natur und damit den natürlichen Le-
bensgrundlagen überhaupt. Es liegt
aber auch an dem gewachsenen Inter-
esse an gepflanzter Kultur. Dies wurde
auf der 28. Pressefahrt des Deutschen
Nationalkomitees für Denkmalschutz
in Zusammenarbeit mit dem Rheini-
schen Amt für Denkmalpflege am 4./5.
September 2002 zum Thema Histori-
sche Parks und Gärten an Beispielen
aus Nordrhein-Westfalen deutlich.
Auch diese Gartenkultur im Rhein-
land wurde vom Rheinischen Amt für
Denkmalpflege vorzüglich dokumen-
tiert3. Bei der Besichtigung eines Teils
der Anlagen drängten sich aus juristi-
scher Sicht gerade in den Fällen des
Pflegerückstands Konkurrenzproble-
me zwischen einigen Zielen und
Grundsätzen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege einerseits und
der Gartendenkmalpflege andererseits
auf, auch wenn im Einzelfall vertret-
bare Kompromisse gefunden wurden.
Außerdem gibt es Abgrenzungspro-
bleme zum Forst (Wald). In Diskussio-
nen erweiterte sich das Thema auf
Sonderfragen der Gartendenkmalpfle-
ge, wie die Behandlung historischer
Alleen am Beispiel der Fächerallee im
Schlosspark Benrath4 bei Düsseldorf,
oder auf Probleme mit der Betreuung
historischer Friedhöfe5. Wegen der
Einbindung der Friedhöfe in die Land-
schaft führte dies automatisch eben-
falls zur Frage der Erhaltung histori-
scher Kulturlandschaften6. Auch bei
der Frage der Entfernung des Bewuch-
ses von historischen Mauern wurde
deutlich, dass dies über die fachliche
Seite des Denkmalschutzes und des
Naturschutzes hinaus in gleicher Wei-
se eine Rechtsfrage ist7. Schließlich
wurden in Einzelfällen vom Natur-
schutz Ausgleichsmaßnahmen durch-
gesetzt, die den Denkmalschutz auch
deshalb schmerzen, weil er dann an

Abb. 1. Düsseldorf-Benrath. Sandsteinskulpturen – mythologische Gestalten
aus dem Atelier von Peter Anton von Verschaffelt auf der Südterrasse (Foto:
Landschaftsverband Rheinland/Rheinisches Amt für Denkmalpflege; Jürgen
Gregori).

Abb. 2. Düsseldorf-Benrath. Der im Jahre 2001 wiederhergestellte Mauer- bzw.
ehemalige Küchengarten (Foto: Landschaftsverband Rheinland/Rheinisches
Amt für Denkmalpflege; Jürgen Gregori).
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den Naturschutz zahlen muss, obwohl
er das wenige Geld für die Pflege des
historischen Grüns dringend benötigt.
Wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung dieser Fragen soll unter Verwei-
sung auf die fundierten fachlichen
Darstellungen zur Gartendenkmal-
pflege8 und Kulturlandschaftspflege9

das Problem mit Bezug auf bisherige
Ausführungen10 nach Erlass des aktu-
ellen Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) 200211 erneut aus rechtli-
cher Sicht aufgegriffen werden. Die
jüngsten Diskussionen von Fachver-
tretern der Gartendenkmalpflege mit
Vertretern des Naturschutzes und des
Forstes bezüglich notwendiger Rück-
schnitte von Gehölz aus gartenkünst-
lerischen Gründen im berühmten
Benrather Schlosspark/Düsseldorf
zeigen, dass es bei den rechtlichen
Positionen zum Denkmal-, Natur-
schutz- und Forstrecht noch Klä-
rungsbedarf gibt.

II.  Verfassungsrecht und
übernationale Vorgaben
Bei der Frage nach dem wirksamen
Schutz des historischen Grüns blickt
man zunächst auf die ranghohen Ver-
fassungsvorgaben. Im Unterschied
zur Weimarer Reichsverfassung von
1919 (Art. 150 Abs. 1) wurde im
Grundgesetz (GG) von 1949 keine
ausdrückliche Aussage zum Denk-
malschutz gemacht. Naturschutz und
Landschaftspflege wurden als Aufga-
be der Rahmengesetzgebung des Bun-
des zugeordnet (Art. 75 Abs. 1 Nr. 3
GG). Damit blieb der Denkmalschutz
nach Art. 30, 70, 83, 104a GG bei den
Ländern12. Wichtiger war damals wie
heute, dass nach der Zeit des Dritten
Reiches die Bundesrepublik nach der
Staatsfundamentalnorm des Art. 20
Abs. 1 GG ein demokratischer und
sozialer Bundesstaat wurde, dessen
verfassungsmäßige Ordnung in den
Ländern den Grundsätzen des republi-
kanischen, demokratischen und sozia-
len Rechtsstaates im Sinne des Grund-
gesetzes entsprechen muss (Art. 28
Abs. 1 GG). Somit wurde der für die
Denkmalpflege wichtige Aspekt der
Kunst lediglich als Reaktion auf das
Dritte Reich in der Kunstfreiheitsga-
rantie des Art. 5 Abs. 3 GG berück-
sichtigt. Diese Kunstfreiheitsgarantie
kann jedoch zusammen mit den dem
bereits erwähnten Denkmalschutzar-
tikel der Weimarer Reichsverfassung
nachgebildeten Denkmalschutzarti-
keln der Landesverfassungen (z. B.

Art. 18 LV NRW oder Art. 40 Abs. 3
LV Rh.-Pf.) zum Schutz der Kultur-
denkmäler und Kulturlandschaften
einen wichtigen Beitrag leisten13.
Außerdem sind wir in der Völkerge-
meinschaft an das geltende Völker-
recht gebunden, das Bestandteil des
Bundesrechts ist (Art. 25 GG). Wich-
tige internationale Übereinkommen,
wie die Haager Konvention zum
Schutz von Kulturgut von 195414 mit
dem Zweiten Protokoll zur Haager

Konvention von 199915 oder das Über-
einkommen zum Schutz des Kultur-
und Naturerbes der Welt von 197216,
verlangen für die jeweils dort defi-
nierten Schutzgüter einen ausreichen-
den tatsächlichen und rechtlichen
Schutz17. In die Welterbeliste wurden
mittlerweile auch Gegenstände des
historischen Grüns, wie die Schlösser
Augustusburg und Falkenlust in
Brühl, die Schlösser und Parks von
Potsdam-Sanssouci, das Dessau-

Abb. 3. Düsseldorf. Allee im Hofgarten (Foto: Landschaftsverband Rheinland/
Rheinisches Amt für Denkmalpflege; Jürgen Gregori).

Abb. 4. Schloss Wickrath/Mönchengladbach, Lindenreihen im Schlosspark
(Foto: Landschaftsverband Rheinland/Rheinisches Amt für Denkmalpflege;
Jürgen Gregori).
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Wörlitzer Gartenreich, die Klosterin-
sel Reichenau oder der Mittelrhein
von Bingen bis Koblenz, eingetragen.
Ergänzend hierzu hat das Welterbe-
komitee Richtlinien zur Aufnahme
der Güter in die Welterbeliste heraus-
gegeben, die nun in der Fassung vom
28. Juni 200318 vorliegen.
Für den Umgang mit historischen
Gärten ist weiterhin die am 21. Mai
1981 in Florenz beschlossene Charta
der historischen Gärten (Charta von
Florenz)19 von Bedeutung. Nach Art.
1 dieser Charta ist ein historischer
Garten ein mit baulichen und pflanz-
lichen Mitteln geschaffenes Werk, an
dem aus historischen oder künstleri-
schen Gründen öffentliches Interesse
besteht. Eine historische Stätte ist
nach Art. 8 der Charta ein klar umris-
senes Stück Landschaft, das eine
denkwürdige Tatsache vergegenwär-
tigt: Stätte eines wichtigen histori-
schen Ereignisses, Ursprungstätte ei-
nes berühmten Mythos, eines epi-
schen Geschehens oder Gegenstand
eines berühmten Gemäldes usw. …
Den Trägern politischer Verantwor-
tung obliegt es nach Art. 23 Abs. 1 der
Charta, beraten von sachkundigen
Fachleuten, die rechtlichen und ver-
waltungsmäßigen Voraussetzungen
zur Bestimmung, zur Inventarisation
und zum Schutz der historischen Gär-
ten zu schaffen.
Als Teil des weichen Völkerrechts
(soft law) hat sie jedoch bei uns keine
Gesetzeskraft. Gleichwohl darf ihre
normprägende Wirkung nicht unter-
schätzt werden.
Der Europarat hat nach Art. 1 Buchst.
c seiner Satzung vom 5. Mai 1949 zur
Aufgabe, eine enge Verbindung zwi-
schen seinen Mitgliedern zum Schutz
und zur Förderung der Ideale und
Grundsätze, die ihr gemeinsames
Erbe bilden, herzustellen und ihren
wissenschaftlichen und sozialen Fort-
schritt zu fördern. Nach Art. 1 des
Europäischen Kulturabkommens trifft
jede Vertragspartei geeignete Maß-
nahmen zum Schutz und zur Mehrung
ihres Beitrages zum gemeinsamen
kulturellen Erbe Europas.
Die auf dieser Basis verabschiedeten
Übereinkommen, wie das Überein-
kommen zum Schutz des architekto-
nischen Erbes vom 3. Oktober 1985
(Granada 1985)20, wurden von
Deutschland ratifiziert und haben so-
mit Gesetzeskraft (Art. 25, 59 Abs. 2
GG). Entsprechendes gilt für das revi-
dierte Übereinkommen zum Schutz

des archäologischen Erbes vom 16.
Januar 1992 (Malta/Valetta 1992)21.
Die Europäische Landschaftskonven-
tion vom 20. Oktober 2000 ist am 1.
März in Kraft getreten. Sie wurde bis-
her von Deutschland noch nicht ratifi-
ziert. Für die historischen Gärten und
Kulturlandschaften wird sie schon
wegen ihres weiten Landschaftsbe-
griffs von Bedeutung sein. Nach Art. 1
Buchst. a ist Landschaft ein von Men-
schen als solches wahrgenommenes
Gebiet, dessen Charakter das Ergebnis
des Wirkens und Zusammenwirkens
natürlicher und/oder anthropogener
Faktoren ist. Jede Vertragspartei ver-
pflichtet sich nach Art. 5 Buchst. a
dieses Landschaftsübereinkommens,
Landschaften als wesentlichen Be-
standteil des Lebensraums des Men-
schen, als Ausdruck der Vielfalt ihres
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes
und als Grundstein ihrer Identität
rechtlich anzuerkennen.
Festzuhalten bleibt, dass die Länder
rechtlich nicht mehr hinter den Über-
einkommen zurückbleiben können,
soweit diese Gesetzeskraft haben,
denn kündigen will diese verbindlich
getroffenen Vereinbarungen derzeit in
Deutschland niemand. Dies wird gera-
de bei der Welterbeliste als Hitliste für
Kulturgüter nicht zuletzt wegen deren
Bedeutung für den Fremdenverkehr
deutlich.
Zur Rechtsentwicklung in der Euro-
päischen Union müssen besonders de-
ren Vorgaben zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) hervorgehoben werden. Prä-
gend für die Rechtsentwicklung war
die Richtlinie des Rates vom 27. Juni
1985 über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten22, die
auch durch ein (Bundes-) Gesetz vom
13. Februar 1990 zur Umsetzung der
Richtlinie23 Umsetzung fand. Mit der
derzeit aktuellen Richtlinie 2001/42/
EG des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Prüfung der Um-
weltauswirkungen bestimmter Pläne
und Programme vom 27. Juni
200124 ist die Entwicklung noch nicht
abgeschlossen. Vielmehr wird diese
Plan-UP-Richtlinie derzeit im Städte-
baurecht des Bundes (Baugesetzbuch)
umgesetzt. Durch den umfassenderen
Umweltbegriff der EU geht es neben
den Umweltmedien Wasser, Boden,
Luft auch um das kulturelle Erbe. Aus
der Notwendigkeit der Umsetzung
von EG- bzw. EU-Richtlinien in inner-

staatliches Recht werden die nationa-
len Kompetenzzuweisungen und Ge-
setzgebungsrechte nicht beseitigt, so
dass weder das Gemeinschaftsrecht
noch das Grundgesetz eine alleinige
Bundesgesetzgebungskompetenz be-
gründet, mit der Folge, dass  Art. 30,
70 und 83 GG zumindest analog gel-
ten25. – Nach § 2 Abs. 2 S. 1 BNatSchG
unterstützen Bund und Länder die in-
ternationalen Bemühungen und die
Verwirklichung der Rechtsakte der
Europäischen Gemeinschaften auf
dem Gebiet des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. Im Denkmalrecht
fehlen bislang solche Bekenntnisse.
Historische Parks und Gärten und his-
torische Kulturlandschaften profitie-
ren auch von dem 1994 in Art. 20a GG
eingeführten Staatsziel Umwelt-
schutz. Danach schützt der Staat auch
in Verantwortung für die künftigen
Generationen die natürlichen Lebens-
grundlagen (und seit 2002 die Tiere)
im Rahmen der verfassungsmäßigen
Ordnung durch die Gesetzgebung und
nach Maßgabe von Gesetz und Recht
durch die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung. Zuvor hatte man in
Art. 29a Abs. 1 der Verfassung von
Nordrhein-Westfalen bereits geregelt,
dass die natürlichen Lebensgrundla-
gen unter dem Schutz des Landes, der
Gemeinden und Gemeindeverbände
stehen26. Diese Regelungen zum
Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen betreffen nicht nur die Güter, ohne
die das Leben nicht über längere Zeit
fortbestehen könnte, sondern auch die
vom Menschen erheblich veränderten
Lebensgrundlagen, die eigentlich
nicht mehr als „Natur“ bezeichnet wer-
den können. Geschützt wird somit
nicht nur der Urwald, den es bei uns
eigentlich nicht mehr gibt, sondern
auch die Kulturlandschaft27. Denn na-
türliche Grundlagen finden sich auch
in der „artifiziellen“ Natur, wie japani-
sche Gärten oder gentechnisch verän-
derte Lebewesen (Pflanzen und Tiere)
zeigen28. Damit ist das historische
Grün in den Schutzbereich des Art. 20a
GG einbezogen29. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat zu § 35 Abs. 2 und
3 BauGB (Außenbereichsschutz) erst-
mals durch Beschluss vom 13. 4.
199530 entschieden, dass der Außenbe-
reich, der vorrangig der naturgegebe-
nen Bodennutzung und der Erholung
vorbehalten ist, den Schutz des Art. 20a
GG genießt. Damit wurde auch der
Schutz des Landschaftsbildes in das
Staatsziel Umweltschutz einbezogen.
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III. Denkmalschutzrecht
Entsprechend den Regelungen der
meisten Landesdenkmalschutzgeset-
ze wurde in Nordrhein-Westfalen in
dem Denkmalschutzgesetz vom 11.
März 1980 folgende Begriffsbestim-
mung in § 2 Abs. 1 S. 1 DSchG NW
festgelegt: Denkmäler sind Sachen,
Mehrheiten von Sachen und Teile von
Sachen, an deren Erhaltung und Nut-
zung ein öffentliches Interesse be-
steht. Nach § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des
Gesetzes sind Baudenkmäler Denk-
mäler, die aus baulichen Anlagen oder
Teilen baulicher Anlagen bestehen.
Ebenso zu behandeln sind Garten-,
Friedhofs- und Parkanlagen sowie
andere von Menschen gestaltete
Landschaftsteile, wenn sie die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.
Der Begriff der von Menschen gestal-
teten Landschaftsteile wird hierbei als
Oberbegriff für alle Schutzobjekte des
§ 2 Abs. 2 Satz 2 DSchG NW angese-
hen31. Damit können zu den Schutzob-
jekten auch historische Kulturland-
schaften gehören32. Dies ist insbeson-
dere wegen den von der EU betriebe-
nen Anforderungen an die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unter Einbe-
ziehung der Kulturgüter einschließ-
lich Kulturlandschaften von zuneh-
mender Bedeutung. Aus diesem
Grunde hatte man in Rheinland-Pfalz
schon 1995 erwogen, die historischen
Stätten und Kulturlandschaften um-
fangreicher als bisher im Denkmal-
schutz- und -pflegegesetz zu berück-
sichtigen33. In der für 2004 angedach-
ten Novelle wird wegen der interna-
tionalen und europäischen Verpflich-
tung zum Schutz von Stätten (sites)
erneut eine Ergänzung der bereits vor-
handenen Definition der Denkmalzo-
nen angestrebt.
Nach §�2 Abs. 1 S. 2 DSchG NW
bleiben die Vorschriften des Land-
schaftsgesetzes unberührt. Zur Denk-
maldefinition war diese Einschrän-
kung, die erst im parlamentarischen
Verfahren eingefügt wurde34, nicht
notwendig, zumal sie zur Denkmaler-
kenntnis bei der Begriffsbestimmung
der Denkmäler nichts beiträgt. Sie
belegt, dass bei historischen Gärten
als Kulturdenkmäler das Denkmal-
recht gegenüber dem im Landschafts-
gesetz geregelten Naturschutzrecht
lex specialis ist35, so dass in Nord-
rhein-Westfalen im Einzelfall dane-
ben auch das Naturschutzrecht bei
Normenkonkurrenz unberührt blei-
ben soll, soweit dies nicht zu wider-

sprüchlichen Ergebnissen führt (vgl.
nachstehend IV. und V.).
Daneben stellt sich die Frage, ob die
am Baudenkmalbegriff angehängten
Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen
sowie andere von Menschen gestalte-
te Landschaftsteile einschließlich Al-
leen als baulich gestaltete Grünanla-
gen Teil eines Denkmalbereichs sein
können. Nach § 2 Abs. 3 DSchG NW
sind Denkmalbereiche Mehrheiten
von baulichen Anlagen, und zwar
auch dann, wenn nicht jede dazugehö-
rige einzelne bauliche Anlage die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 erfüllt.
Aus fachlicher Sicht gibt es daran si-
cher keine Zweifel, jedenfalls in den
Ländern, in denen die Denkmalberei-
che (Ensembles, Denkmalzonen)
Kulturdenkmäler sind36. Denkmalbe-
reiche können in NRW Stadtgrundris-
se, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten,
Stadtteile und -viertel, Siedlungen,
Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauli-
che Gesamtanlagen und Einzelbauten
sein sowie deren engere Umgebung,
sofern sie für deren Erscheinungsbild
bedeutend sind. Hierzu gehören auch
handwerkliche und industrielle Pro-
duktionsstätten, sofern sie die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 erfüllen.
Darüber hinaus lässt es der Gesetzge-
ber an einer abstrakten Definition für
den Denkmalbereich fehlen37. Die
Anwendungsbereiche des Schutzes
von Einzeldenkmälern gemäß §§ 2, 3
DSchG NW und des Schutzes des Er-
scheinungsbildes von Denkmalberei-
chen gemäß §§ 2 Abs. 3, 5 DSchG NW
schließen sich nach der Rechtspre-
chung nicht aus38.
Auch wenn Gartenanlagen nicht auf-
gezählt sind, könnten wegen der Er-
wähnung der baulichen Gesamtanla-
gen auch baulich gestaltete Grünanla-
gen dazu gehören39. Daher werden die
Gärten von Kleve als gestaltete Land-
schaft von der amtlichen Denkmal-
pflege als Beispiel genannt40. Das
Oberverwaltungsgericht NRW hat z.
B. bei zahlreichen Hausgrundstücken
einer Gartenstadt-Siedlung als Teil
der 1927/28 erbauten „Göttersied-
lung“ festgestellt, dass sich der Denk-
malwert des Hauses gerade auch aus
dem Verhältnis von überbauter
Grundstücksfläche zum Gartenanteil
ergibt41. – Unter strenger Beachtung
des Wortlauts kam das Verwaltungs-
gericht Dessau für die gleichlautende
Regelung in Sachsen-Anhalt (§ 2 Abs.
2 DSchG LSA) zu dem Ergebnis, dass
das Dessau-Wörlitzer Gartenreich in

seiner Gesamtheit kein Kulturdenk-
mal im Sinne von § 2 Abs. 2 DSchG
LSA (Denkmalbereich) ist42. Das Ver-
waltungsgericht Dessau kam bezüg-
lich der Einzeldenkmaleigenschaft in
einer nachfolgenden Entscheidung
von 2002 außerdem zu dem Ergebnis,
dass sich das Dessau-Wörlitzer Gar-
tenreich erst recht nicht unter den Be-
griff des (Einzel-) Baudenkmals fas-
sen lasse. Zwar bezeichnet § 2 Abs. 2
Nr. 1 DSchG LSA u. a. Garten- und
Parkanlagen sowie andere von Men-
schen gestaltete Landschaftsteile als
Baudenkmale. Dies setzt aber eine ge-
wisse Intensität der Gestaltung vo-
raus. Die Landschaften Mitteleuropas
sind nahezu in allen Fällen das Ergeb-
nis der ordnenden Hand des Men-
schen. Demgegenüber setzt eine Ge-
staltung im denkmalrechtlichen Sinne
eine intensivere, der baulichen Tätig-
keit vergleichbare Einwirkung vo-
raus. Großräumige Landschaftsge-
staltungen durch das Anlegen von
Wegen, Sichtachsen und einzelnen
Blickpunkten in einer Wald- und Wie-
senlandschaft fallen daher nicht unter
den Begriff des (Einzel-) Baudenk-
mals43. Die Folge für diese nur für
Sachsen-Anhalt geltenden Gerichts-
entscheidungen könnte sein, dass man
bei vergleichbarem Wortlaut in NRW
zu dem Ergebnis kommen könnte,
dass größere Gartenlandschaften oder
gar historische Kulturlandschaften
ohne Nachbesserung der Definition
des Denkmalbereichs (§ 2 Abs. 3
DSchG) in NRW nicht geschützt wer-
den können, da sie in der Aufzählung
beim Denkmalbereich nicht vorgese-
hen sind. Dies ist aber aus kulturstaat-
licher Verantwortung für diese Denk-
malgattungen abzulehnen, da die
Denkmälerdefinition des § 2 Abs. 1
DSchG NW umfassender ist. Schließ-
lich kommt es bei der Auslegung der
Rechtssätze neben dem Wortlaut ent-
sprechend dem Kanon der Gesetzes-
auslegung auch auf den Wortsinn, den
Bedeutungszusammenhang, die Re-
gelungsabsicht, den Zweck und die
Normvorstellung des historischen
Gesetzgebers bis hin zur Politik des
Gesetzes an44. Die Zielsetzung des
Denkmalbereichsschutzes bleibt im
DSchG NW ungenannt. Sollte sie sich
nur aus den Beispielsfällen in § 2
Abs. 3 S. 2 DSchG NW erschließen45,
müsste das Gesetz nachgebessert wer-
den. Jedenfalls stehen in Sachsen-An-
halt und in Nordrhein-Westfalen die
Regelungen für Denkmalbereiche in-
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haltlich und systematisch teilweise im
Widerspruch zur Grunddefinition46.
Da Gärten teils aus lebendem Material
bestehen und der natürlichen Ver-
gänglichkeit unterliegen, kann es auf
die Frage der dauernden Erhaltbarkeit
als Voraussetzung für die Denkmalei-
genschaft nicht ankommen47. Ent-
sprechend den Aufgaben des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege
sind Denkmäler zu schützen, zu pfle-
gen, sinnvoll zu nutzen und wissen-
schaftlich zu erforschen (§ 1 Abs. 1 S.
1 DSchG NW). Denkmalschutz und
Denkmalpflege wirken darauf hin,
dass die Denkmäler in die Raumord-
nung und Landesplanung, die städte-
bauliche Entwicklung und die Lan-
despflege einbezogen und einer sinn-
vollen Nutzung zugeführt werden.
Schon bei Erlass des Denkmalschutz-
gesetzes war der Begriff der Landes-
pflege in Nordrhein-Westfalen viel-
schichtig und von anderen Sachgebie-
ten nicht klar abgrenzbar48. Seit dem
Gesetz zur Umsetzung des Pflege-
Versicherungsgesetzes (Landespfle-
gegesetz Nordrhein-Westfalen) vom
19. März 1996, das die Bedürfnisse
pflegebedürftiger Menschen zum Ge-
genstand hat, bedarf der Begriff we-
gen des Wandels der Normsituation
im Sinne eines Bedeutungswandels
der Umdeutung. Gemeint waren Na-
turschutz und Landschaftspflege, die

im benachbarten Rheinland-Pfalz seit
1973 unter dem Oberbegriff der Lan-
despflege in dem Landespflegegesetz
zusammengefasst sind. Dies belegt §
1 Abs. 3 DSchPfIG Rhld.-Pfalz49, der
als gleich lautende Regelung hier
wohl Vorbild war.
Nicht jedes Objekt, das ein Denkmal
im normativen Sinne ist, unterliegt
damit in NRW schon dem Schutz des
Denkmalrechts50. Zur Unterschutz-
stellung bedarf es, abgesehen beim
Auffinden von Bodendenkmälern
nach § 3 Abs. 1 S. 4 DSchG NW, des
Schutzes durch untergesetzlichen
Akt, d. h. der Eintragung des Denk-
mals in die Denkmalliste (Allgemein-
verfügung) nach § 3 DSchG NW oder
der Anordnung des vorläufigen Schut-
zes nach § 4 DSchG NW bzw. bei
Denkmalbereichen der Unterwerfung
unter das Gesetz durch Satzung nach
§ 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 4 DSchG NW
oder durch ordnungsbehördliche Ver-
ordnung nach § 5 Abs. 4 DSchG NW
sowie bei Grabungsschutzgebieten
nach § 14 DSchG NW.
Zu den nächsten Stufen des Schutzes
gehören alle Wirkungen und Folge-
maßnahmen der Unterschutzstellung,
die sich aus den §§ 7 f. DSchG NW
ergeben. Von besonderer Bedeutung
ist hierbei die Erhaltungspflicht des
§ 7 DSchG NW bei geschützten Denk-
mälern, wonach Eigentümer und sons-

tige Nutzungsberechtigte ihre Denk-
mäler instand zu halten, instand zu
setzen, sachgemäß zu behandeln und
vor Gefährdung zu schützen haben,
soweit ihnen das zumutbar ist (§ 7
Abs. 1 S. 1 DSchG NW). Baudenkmä-
ler und damit auch historische Parks
und Gärten sowie ortsfeste Boden-
denkmäler sind so zu nutzen, dass die
Erhaltung der Substanz auf Dauer ge-
währleistet wird (§ 8 Abs. 1 DSchG
NW)51.
Neben den zahlreichen erlaubnis-
pflichtigen Maßnahmen an (Garten-)
Denkmälern auch in der engeren
Umgebung52 ist zur Sicherstellung
des gesetzlichen Schutzzwecks sogar
die Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Zustandes vorgesehen (§ 27
DSchG NW)53. Hierbei wird man seit
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 2.3.199954 zum
denkmalrechtlichen Genehmigungs-
vorbehalt in Rheinland-Pfalz die frü-
here verfassungskonforme Ausle-
gung des § 9 Abs. 2 DSchG55 als trag-
fähig betrachten dürfen. Damit ist die
Forderung des Bundesverfassungsge-
richtes, wonach die Verwaltung bei
der Aktualisierung der Eigentumsbe-
schränkung zugleich über den gege-
benenfalls erforderlichen Ausgleich
zumindest dem Grunde nach zu ent-
scheiden hat56, noch nicht entspro-
chen. Anders als bei der Frage nach
der Verunstaltung im Sinne des § 13
BauO NW, bei der es auf die Betrach-
tungsweise eines sog. aufgeschlosse-
nen Durchschnittsbetrachters an-
kommt, ist bei der Beurteilung, ob
eine Veränderung eines Baudenkmals
(oder eines Gründenkmals) mit den
Belangen des Denkmalschutzes un-
vereinbar ist, auf die Sicht des fach-
kundigen Betrachters abzustellen57.
Auch wenn hier nicht alle denkmal-
rechtlichen Pflichten und Gebote un-
ter Berücksichtigung der Belange des
Denkmalschutzes ebenso wie der Ei-
gentümerbelange dargestellt werden
können, sei angemerkt, dass das nord-
rhein-westfälische Denkmalschutz-
gesetz vom 11. März 1980 ein für die
Belange der Gartendenkmalpflege
taugliches und damit gutes Denkmal-
schutzgesetz ist, das notfalls als letz-
tes Mittel sogar die Enteignung zu-
lässt, wenn allein dadurch ein Denk-
mal in seinem Bestand, seiner Eigen-
art oder seinem Erscheinungsbild er-
halten werden kann (§ 30 Abs. 1
Buchst. a DSchG NW). Außerdem
kann nach § 31 S. 1 DSchG NW der

Abb. 5. Umgeben von einer Parkanlage thront hoch über dem Rhein bei
Königswinter Schloss Drachenburg (Foto: Landschaftsverband Rheinland/
Rheinisches Amt für Denkmalpflege).
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Eigentümer die Übernahme eines
Denkmals verlangen, wenn und so-
weit es ihm mit Rücksicht auf seine
Pflichten zur Erhaltung des Denkmals
auf Grund einer behördlichen Maß-
nahme nach dem Denkmalschutzge-
setz wirtschaftlich nicht zuzumuten
ist, das Denkmal zu behalten oder es in
der bisherigen oder einer anderen zu-
lässigen Art zu nutzen58. Beispiele aus
Denkmalschutz, Naturschutz und
Flurneuordnung zeigen, dass die
Übernahme eines Denkmals oder ei-
nes Teils einer Kulturlandschaft in öf-
fentliches Eigentum oftmals der beste
Garant für eine dauerhafte Erhaltung
des Schutzgegenstandes ist. Ausge-
hend vom wohl ältesten Beispiel, dem
Ankauf des Drachenfelsens mit Burg-
ruine 183659  bei Königswinter am
Rhein auf der Basis einer preußischen
Circularverfügung vom 15. Dezem-
ber 192360, bis zu heutigen Beispielen
wie dem Staffelstein61 im Landkreis
Lichtenfels in Bayern (vgl. Abbil-
dung). Die Kulturlandschaft am Staf-
felberg mit sehr alter Siedlungsge-
schichte wurde im Rahmen der Flur-
neuordnung teilweise in öffentliches
Eigentum überführt. Entsprechende
Möglichkeiten gibt es auch in anderen
Bundesländern.
Nach dem Bericht der Denkmalkom-
mission Nordrhein-Westfalen vom 7.
Oktober 2002 ist das Denkmalschutz-
gesetz NW ein wirksames, modernes
und zeitgerechtes Instrument zur Ge-
währung eines geordneten, fachlich
fundierten und berechtigte Belange
berücksichtigenden Verfahrens. Die
Kommission meint jedoch, dass an ein
Verbandsklagerecht bei Denkmälern
im Besitz der Kommunen, des Landes
und des Bundes gedacht werden kön-
ne, bei dem im Fall eines inneren Kon-
fliktes die Eigentümer nicht gegen
sich selbst klagen können62 . Nach den
Bemühungen um eine Ausweitung
des Verbandsklagerechts innerhalb
der EU und der bereits 2002 erfolgten
Mitwirkung von Vereinen im 7. Ab-
schnitt des Bundesnaturschutzgeset-
zes einschließlich der Rechtsbehelfe
von Vereinen in § 61 BNatschG stellt
sich auch wegen der „Waffengleich-
heit“ die Frage nach der Einführung
des Vereins- oder Verbandsklage-
rechts im Denkmalschutzrecht. So
sollte man in Rheinland-Pfalz bei ei-
ner anstehenden Novellierung dar-
über nachdenken, ob nicht anerkannte
Denkmalpflegeorganisationen (§ 28
DSchPflG Rhld-Pf.)63 künftig ein Kla-

gerecht bekommen sollten. Bei dem
Gedanken an den Bau einer Brücke
über den als Welterbe eingetragenen
Mittelrhein ist das Anliegen jedenfalls
aus denkmalrechtlicher Sicht berech-
tigt.
Die denkmalrechtlichen Möglichkei-
ten gelten auch für den Schutz histori-
scher Kulturlandschaften als Flächen-
denkmäler (von Menschen gestaltete
Landschaftsteile, § 2 DSchG NW),
auch wenn hier noch andere Instru-
mente vom Raumordnungs-, Bau-
und Planungsrecht bis zum nachste-
hend zu erörternden Naturschutz- und
Forstrecht eine größere Rolle als bei
Baudenkmälern spielen. Für die
Denkmalpflege bleibt dabei der histo-
rische Wert ausschlaggebend. Um den
Gesetzesauftrag auch mit Blick auf
die heute vielfach erforderliche Um-
weltverträglichkeitsprüfung besser
erfüllen zu können, hat die Vereini-
gung der Landesdenkmalpfleger 2002
ein Positionspapier Denkmalpflege
und historische Kulturlandschaft mit
einem Definitionsvorschlag vorge-
legt64. Darauf aufbauend hat sich die
Kultusministerkonferenz wegen der
Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Umweltverträglichkeitsprüfung vom
27. 6. 2001 in nationales Recht dem
Definitionsvorschlag im Unteraus-
schuss Denkmalpflege 2003 ange-

nommen65 und eine überarbeitete Fas-
sung vorgeschlagen. Der Kulturaus-
schuss der Kultusministerkonferenz
hatte in seiner 224. Sitzung diesem
Definitionsvorschlag ohne Änderun-
gen zugestimmt66. Zugleich wurden
die Länder gebeten, die zuständigen
Ministerien auf Länderebene in geeig-
neter Weise um Berücksichtigung des
Vorschlags bei der Angleichung der
nationalen Gesetzgebung an die EU-
Richtlinie über die Prüfung der Um-
weltauswirkungen vom 27. 6. 2001 zu
bitten. Der Definitionsvorschlag lau-
tet:
Die Kulturlandschaft ist das Ergebnis
der Wechselwirkung zwischen natur-
räumlichen Gegebenheiten und
menschlicher Einflussnahme im Lau-
fe der Geschichte. Dynamischer Wan-
del ist daher ein Wesensmerkmal der
Kulturlandschaft. Der Begriff findet
sowohl für den Typus als auch für
einen regional abgrenzbaren Land-
schaftsausschnitt Verwendung.
Die historische Kulturlandschaft ist
ein Ausschnitt aus der aktuellen Kul-
turlandschaft, der durch historische,
archäologische, kunsthistorische oder
kulturhistorische Elemente und Struk-
turen geprägt wird. In der historischen
Kulturlandschaft können Elemente,
Strukturen und Bereiche aus unter-
schiedlichen zeitlichen Schichten ne-

Abb. 6. Kulturlandschaft Staffelberg im Landkreis Lichtenfels/Bayern. Luftbid
von der Fränkischen Alb (Jura) in Richtung Maintal mit der Stadt Bad Staffel-
stein  (Foto: Direktion für Ländliche Entwicklung, Bamberg).
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beneinander und in Wechselwirkung
miteinander vorkommen. Elemente
und Strukturen einer Kulturlandschaft
sind dann historische, wenn sie in der
heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, so-
zialen, politischen oder ästhetischen
Gründen nicht mehr in der vorgefun-
denen Weise entstehen, geschaffen
würden oder fortgesetzt werden, sie
also aus einer abgeschlossenen Ge-
schichtsepoche stammen.
Die historische Kulturlandschaft ist
Träger materieller geschichtlicher
Überlieferung und kann im Einzelfall
eine eigene Wertigkeit im Sinne einer
Denkmalbedeutung entfalten. Wesent-
lich dafür sind ablesbare und substan-
ziell greifbare Elemente und Struktu-
ren in der Landschaft, welchen man
geschichtliche Bedeutung zumisst,
ohne dass sie selbst denkwürdig sein
müssen. Die historische Kulturland-
schaft ist zugleich das Umfeld einzel-
ner historischer Kulturlandschaftsele-
mente oder Denkmale. Die Erhaltung
einer historischen Kulturlandschaft
oder ihrer Teile liegt in beiden Fällen
im öffentlichen Interesse.

IV. Naturschutzrecht
Das nordrhein-westfälische Gesetz
zur Sicherung des Naturhaushalts und
zur Entwicklung der Landschaft
(Landschaftsgesetz - LG) liegt nach
der Änderung vom 9. 5. 200067 nun in
Neufassung vor68. Gleichwohl gibt es
bereits wieder Änderungsbedarf.
Auf bundesrechtlicher Ebene wurde
durch das Gesetz zur Neuregelung des
Rechts des Naturschutzes und der
Landschaftspflege und zur Anpas-
sung anderer Rechtsvorschriften
(BNatSchNeuregG) vom 25.3.200269

eine umfassende Neuregelung getrof-
fen, die sich jedoch vielfach wegen
Art. 72 in Verbindung mit Art. 75 GG
auf Rahmenrechtsregelungen (mit
Ausnahme der in § 11 BNatSchG ge-
nannten Regelungen) beschränken
muss, die nach § 71 BNatSchG in der
Regel erst innerhalb von drei Jahren
nach Inkrafttreten des neuen
BNatSchG von den Ländern zu erfül-
len sind, d. h. bis zum 4.4.2005. Er-
staunlich ist, dass dieses in seinem
Umfang von rund 40 auf rund 70 Para-
graphen erweiterte Gesetz in manchen
Teilen trotz der vollmundigen Ankün-
digung der prestigeträchtigen umfas-
senden Gesamtnovellierung des
BNatSchG von 1976 der Gesetzesvor-
lage der alten Bundesregierung ent-
spricht70. Die vom Deutschen Natio-

nalkomitee für Denkmalschutz ge-
machten Vorschläge zur Berücksichti-
gung des Denkmalschutzes im
Naturschutzrecht71 wurden nicht be-
achtet. Durch die Veränderung der
nunmehr nur noch rahmenrechtlichen
Grundsätze wie beim Klima die aus-
drückliche Hervorhebung des Aus-
baues einer nachhaltigen Energiever-
sorgung insbesondere durch zuneh-
mende Nutzung erneuerbarer Energi-
en (d. h. auch Windkraftanlagen!) in
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG wird deut-
lich, dass der Denkmalschutz als Part-
ner bei solchen Naturschutzgrundsät-
zen nicht immer willkommen ist, wo-
bei die Nr. 6 eigentlich keine natur-
schützende Regelung ist72. Entspre-
chendes ist bei dem neuen Biotopver-
bund (§ 3 BNatSchG) zu befürchten,
da hier die Gefahr besteht, dass die
Pflege der Gartendenkmäler durch die
andersartigen Ziele des Biotopver-
bundes in ihrer gartenkünstlerischen
Aussage beeinträchtigt werden kön-
nen. Dabei sind historische Park- und
Gartenanlagen regelmäßig ungeeig-
net, einen Teil des Biotopverbundes
zu bilden.

1. Ziele und Grundsätze
Unter Bezug auf die bisherigen Ziele
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege des Landschaftsgeset-
zes ist für den Denkmalschutz negativ,
dass in § 1 Abs. 1 BNatSchG die Worte
als Lebensgrundlage des Menschen
gestrichen wurden, wodurch der Na-
turschutz auch als Selbstzweck veran-
kert werden soll. Da dies jedoch jetzt
nur noch eine rahmenrechtliche Vor-
gabe ist, werden die neu formulierten
Ziele und Grundsätze erst ab dem
Zeitpunkt (und in dem Umfang) gel-
ten, ab dem sie in das Landesrecht
übernommen werden. Positiv könnte
sich für die Gartendenkmalpflege aus-
wirken, dass Natur und Landschaft
nach § 1 BNatSchG nicht nur wie
bisher zu schützen, zu pflegen und zu
entwickeln, sondern nun auch, soweit
erforderlich, wiederherzustellen sind.
Dies müsste bei richtig verstandenem
Naturschutz auch der Pflege und Wie-
derherstellung historischer Park- und
Gartenanlagen dienlich sein.
Durch das Gesetz zur Berücksichti-
gung des Denkmalschutzes im Bun-
desrecht vom 1. Juni 1980 wurde in
das Bundesnaturschutzgesetz ein neu-
er unmittelbar geltender Grundsatz
eingefügt, der fast wörtlich in § 2 Abs.
1 Nr. 13 LG NW übernommen wurde.

Er lautet: Historische Kulturland-
schaften und -landschaftsteile von be-
sonders charakteristischer Eigenart
sind zu erhalten. Dies gilt auch für die
Umgebung geschützter oder schüt-
zenswerter Kultur-, Bau- und Boden-
denkmäler sowie Denkmalbereiche,
sofern dies für die Erhaltung der Ei-
genart und Schönheit des Denkmals
erforderlich ist73. Zur Klärung von
Konfliktfällen gibt der 2. Halbsatz des
§ 2 Nr. 13 Satz 2 LG NW eine relativ
verbindliche Direktive. Soweit die
Erforderlichkeit der Maßnahmen für
die Erhaltung der Eigenart und Schön-
heit des Denkmals oder des Denkmal-
bereichs gegeben ist, müssen regel-
mäßig auch die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
zurückstehen74. Hier hätten zur Klar-
stellung neben den Kultur-, Bau- und
Bodendenkmälern auch die Garten-
denkmäler als mittlerweile gleichbe-
rechtigte Denkmalkategorie Berück-
sichtigung finden müssen. Daher soll-
te es künftig in § 2 BNatSchG bzw. §
2 LG NW Kultur-, Bau-, Garten- und
Bodendenkmäler heißen.
Zur Wirksamkeit des Begriffs histori-
sche Kulturlandschaft ist zu beden-
ken, dass es eine eigene Schutzkate-
gorie historische Kulturlandschaft im
Naturschutzrecht, vergleichbar den
im Naturschutz üblichen Schutzkate-
gorien wie Naturschutzgebiet, Land-
schaftsschutzgebiet oder auch Natur-
denkmal oder geschützter Land-
schaftsbestandteil nach § 22 BNat-
SchG bis heute nicht gibt. Damit wur-
de ein bis dahin überwiegend in der
historischen Geographie verwendeter
Fachbegriff, soweit ersichtlich, 1980
erstmals in einem Bundesgesetz so-
wie danach im Landschaftsgesetz
zum Rechtsbegriff. Das Raumord-
nungsgesetz des Bundes (ROG) von
1997 ergänzte dies durch den Grund-
satz der Raumordnung des § 2 Abs. 2
S. 2: Danach sind die gewachsenen
Kulturlandschaften in ihren prägen-
den Merkmalen sowie mit ihren Kul-
tur- und Naturdenkmälern zu erhalten.
– Aus denkmalrechtlicher Sicht sind
historische Kulturlandschaften Land-
schaftsausschnitte, die vom Umgang
früherer Generationen mit Natur und
Landschaft oder als Beispiel früheren
Arbeitens und Lebens oder wichtiger
Bestandteil früherer Landschaftsge-
staltung als Lebensraum und Selbst-
darstellung früherer Gesellschaften
und der von ihnen getragenen Kultur
Zeugnis geben75. Die Vereinigung der
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Landesdenkmalpfleger hat in dem be-
reits erwähnten Positionspapier
Denkmalpflege und historische Kul-
turlandschaft76 festgestellt, dass sich
die rechtliche Schutzfähigkeit von
Kulturlandschaften als ein Mosaik
vieler ineinander verzahnter Rechts-
vorschriften darstellt. Auf die mögli-
che Problematik der Normenkonkur-
renz ist das Papier der Vereinigung
jedoch nicht eingegangen77.
Das neue BNatSchG 2002 regelt jetzt
in § 2 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG: Histo-
rische Kulturlandschaften und -land-
schaftsteile von besonderer Eigenart,
einschließlich solcher von besonderer
Bedeutung für die Eigenart oder
Schönheit geschützter oder schützens-
werter Kultur-, Bau- und Bodendenk-
mäler, sind zu erhalten. Der wichtige
Schutz der Umgebung der Bau-, Kul-
tur- und Bodendenkmäler ist damit er-
satzlos wegfallen78. Die amtliche Be-
gründung räumt ein, dass dies insbe-
sondere auch aus kompetenzrechtli-
chen Gründen geboten sei79. Ergän-
zend dazu wurde bei der Ausweisung
von Landschaftsschutzgebieten in § 26
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG die Möglich-
keit eröffnet, neben dem Schutzzweck
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
der Landschaft auch deren besondere
kulturhistorische Bedeutung zu be-
rücksichtigen, wobei der bisherige Be-
griff des Landschaftsbildes weggefal-
len ist. Damit dürfte die Grenze der
sich aus Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 GG erge-
benden Rahmenkompetenz des Bun-
des für den Naturschutz und die Land-
schaftspflege erreicht oder gar über-
schritten sein, zumal der Bund bisher
nicht bereit war, in einer Unberührt-
heitsklausel klarzustellen, dass die lan-
desrechtlichen Bestimmungen zum
Denkmalschutz und zur Denkmalpfle-
ge unberührt bleiben. Im Baugesetz-
buch des Bundes sind solche Klauseln
aus verfassungsrechtlichen Gründen
eine Selbstverständlichkeit (z. B. § 175
Abs. 5 BauGB; vgl. § 29 Abs. 2
BauGB). Beim Schutz historischer
Park- und Gartenanlagen ist das Denk-
malrecht ohnehin gegenüber dem Na-
turschutzrecht lex specialis80, so dass
eine Unberührtheitsklausel primär der
Klarstellung dienen würde. Wenn sich
z. B. wegen unterschiedlicher Schutz-
ziele die Rechtsfolgen gegenseitig aus-
schließen, besteht eine Normen-Kon-
kurrenz81, bei der das Landschaftsge-
setz die Natur und Landschaft im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich (§
1 LG), d. h. zu 100 % schützen will,

während das Denkmalschutzgesetz
nur die wenigen Teile gepflanzter Ar-
chitektur schützt, soweit sie als Gar-
ten-, Friedhofs- und Parkanlagen so-
wie andere von Menschen gestaltete
Landschaftsteile die Voraussetzungen
der Denkmaldefinition erfüllen (§ 2
DSchG NW). Somit sind die Denk-
malschutzgesetze82 und auch die Fried-
hofsgesetze83 bei Normenkonkurrenz
die spezielleren Gesetze. Sonst wäre z.
B. bei Pflegerückstand auf dem Fried-
hof wegen der mittlerweile eingetrete-
nen Verwilderung des Naturanteils die
Erfüllung der gesetzlichen Bestat-
tungspflicht, die einen Bestattungs-
zwang84 beinhaltet, trotz der Widmung
eines Friedhofs als Bestattungsplatz
(Totengarten) nicht zu erfüllen.
Bei der künftigen Umsetzung der
Grundsätze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege sollte wegen des
Übergewichts der ökologischen Vor-
gaben jedoch in einem neuen Grund-
satz ergänzend zu § 2 Nr. 13 LG NW
über historische Kulturlandschaften
zur Verbesserung des Dialogs folgen-
de Brücke gebaut werden: Die Belan-
ge des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege sind bei der Verwirkli-
chung der Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu berück-
sichtigen85. Zugleich würde damit der
Grundsatz Nr. 4 aufgewertet, wonach
die natürlichen Bodenfunktionen und
die Funktionen des Bodens als Archiv
der Natur- und Kulturgeschichte86 im
Sinne des Bundesbodenschutzgeset-
zes zu erhalten sind.
Nach § 2 Abs. 1 S. 1 BNatSchG sind
ohnehin die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sowohl
untereinander als auch mit den Anfor-
derungen des Denkmalschutzes sowie
mit anderen Ansprüchen, die die All-
gemeinheit an Natur und Landschaft
stellt, abzuwägen87. In diesem Zusam-
menhang kommt dem noch verbliebe-
nen Regelungsgehalt des § 2 Abs. 1
Nr. 14 BNatSchG für den Denkmal-
schutz besondere Bedeutung zu. Da
die Begriffe Kultur-, Bau- und Boden-
denkmäler denkmalrechtlichen Ur-
sprungs sind, sind auf Grund dieser
Aufgabenstellung die Denkmal-
schutzgesetze prioritär.

2. Förmlicher Schutz nach §§ 19 f.
Landschaftgesetz (LG) NW
Weitere naturschutzrechtliche Mög-
lichkeiten für die Erhaltung histori-
scher Parks und Gärten bieten die §§
22 f. BNatSchG bzw. §§ 19 f. LG NW.

Danach können nach § 19 oder § 42a
LG NW Teile von Natur und Land-
schaft zu Schutzgebieten sowie -ob-
jekten verschiedener Kategorien er-
klärt werden: Naturschutzgebiete (§
20 LG NW), Landschaftsschutzgebie-
te (§ 21 LG NW), Naturdenkmale (§
22 LG NW) und geschützte Land-
schaftsbestandteile (§ 23 LG NW).
Ergänzend gibt es den Schutz für Na-
tionalparke (§ 43 LG NW), Naturpar-
ke (§ 44 LG NW) sowie den Baum-
schutz (§ 45 LG NW, vgl. nachstehend
5.). Zu den naturschutzrechtlichen
Festsetzungen wird am Beispiel der
Naturschutzgebiete in der Literatur
ausdrücklich betont, dass für kunst-
und kulturhistorisch wertvolle Flä-
chen oder Objekte ein Schutz als Na-
turschutzgebiet nicht in Betracht
kommt88. Hierbei sollte man wegen
des Übermaßverbots auch an die aus
der Sicht des Denkmalschutzes nicht
notwendigen strafrechtlichen Sank-
tionen als Folge der zusätzlichen An-
wendung des Naturschutzrechts den-
ken (§§ 329, 330 StGB)89.
Entsprechend der seit dem Reichsna-
turschutzgesetz von 1935 bestehen-
den Rechtstradition können Teile von
Natur und Landschaft nur dann unter
Schutz gestellt werden, wenn sie
schutzwürdig und schutzbedürftig
sind. Von einer Schutzbedürftigkeit ist
dann auszugehen, wenn Anhaltspunk-
te für eine abstrakte Gefährdung be-
stehen. Diese Voraussetzung dürfte
bei historischen Park- und Gartenan-
lagen wegen der meist durchgeführten
Erfassung und der förmlichen denk-
malrechtlichen Unterschutzstellung
nur selten gegeben sein, so dass diesen
Regelungen ergänzende Funktion
dort zukommen kann, wo die strengen
Kulturdenkmaldefinitionen beim his-
torischen Grün nicht erfüllt sind. Die
Wirkung der Schutzausweisung ist in
§ 34 LG NW geregelt. Auch in diesen
Fällen ist nach § 1 Abs. 2 LG NW eine
umfassende Interessenabwägung vor-
zunehmen90. Der Verwaltungsge-
richtshof (VGH) Mannheim hat zum
Schlosspark Monrepos bei Stuttgart
1991 entschieden, dass die Erforder-
lichkeit einer Landschaftsschutzver-
ordnung nach § 22 Abs. 1 Nr. 4 Nat-
SchG BW nicht deshalb entfallen
muss, weil Teile des geschützten Ge-
bietes als eingetragenes Kulturdenk-
mal geschützt sind, da Zielkonflikte
zwischen Natur- und Denkmalschutz
durch die Landschaftsschutzverord-
nung bewältigt werden können91. Die
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Wiederherstellung des Kulturdenk-
mals im Stil eines englischen Land-
schaftsgartens mit Seeanlage musste
somit durch die Landschaftsschutz-
verordnung ermöglicht werden. Zum
Verhältnis von Naturschutz und Bau-
leitplanung hat der VGH Mannheim
1985 entschieden, dass eine Verord-
nung zur Erhaltung von Grünbestän-
den (Parkanlage) nach § 25 NatSchG
BW auch dann noch zulässig sein
kann, wenn für diese Fläche bereits
ein Bebauungsplan Pflanz- und Erhal-
tungsgebote nach § 9 Abs. 1 Nr. 25
BBauG festgesetzt hat92. Zum besse-
ren Verständnis muss man wissen,
dass in Baden-Württemberg im Un-
terschied zu vielen anderen Ländern
schon seit dem Naturschutzgesetz von
1975 nach § 25 Abs. 1 Buchst. b)
Parkanlagen, Friedhöfe und bedeut-
same Gartenanlagen ausdrücklich in
den Naturschutz einbezogen sind93.
In NRW gibt es die Möglichkeit, in
bestimmten Gebieten den gesamten
Bestand an Bäumen, Hecken und an-
deren Landschaftsbestandteilen nach
§ 23 LG NW als geschützte Land-
schaftsbestandteile festzusetzen. Der
auch für die Denkmalpflege wichtige
Schutzgrund ist die Belebung, Gliede-
rung oder Pflege des Orts- und Land-
schaftsbildes94. Der Bund hat diese
rahmenrechtliche Vorgabe bei ge-
schützten Landschaftsbestandteilen
in letzter Minute im Vermittlungsaus-
schuss bei der Entscheidung über das
neue Bundesnaturschutzgesetz noch
ergänzt. Der Schutz kann sich nach §

29 Abs. 1 S. 2 BNatSchG in bestimm-
ten Gebieten auf den gesamten Be-
stand an Alleen, einseitigen Baumrei-
hen, Bäumen, Hecken oder anderen
Landschaftsbestandteilen erstrecken.
Nach § 29 Abs. 2 BNatSchG können
die Beseitigung des geschützten
Landschaftsbestandteils sowie Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung des ge-
schützten Landschaftsbestandteils
führen können, nach Maßgabe nähe-
rer Bestimmungen verboten werden.
Mit Blick auf Verkehrsunfälle mit
Aufprall auf Bäume sind Ausnahmen
von diesem Verbot neuerdings nur
zulässig, wenn sie aus zwingenden
Gründen der Verkehrssicherheit
durchgeführt werden und keine ande-
ren Maßnahmen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit erfolgreich durch-
geführt werden konnten (§ 29 Abs. 2
S. 2 BNatSchG)95. Dieses nun ver-
schärfte Problem soll nachstehend
beim Baumschutz unter 5. nochmals
aufgegriffen werden.
Wegen der Gefahr bei Verkehrsunfäl-
len mit Aufprall auf Bäume muss für
denkmalgeschützte Alleen jedoch
schon hier darauf hingewiesen wer-
den, dass zumindest bei Fernstraßen
seit dem Gesetz zur Berücksichtigung
des Denkmalschutzes im Bundesrecht
es bei Baudenkmälern, und hierzu ge-
hören die denkmalgeschützten Al-
leen, bei Veränderungen nach § 4 S. 3
Fernstraßengesetz (FstrG) einer denk-
malrechtlichen Genehmigung bedarf,
sofern nicht ein Planfeststellungsver-

fahren durchgeführt worden ist. Diese
Überlegung wurde z.B. bei Verände-
rungen der als Teil des Schlossparks
Altenstein/Thüringen (vgl. Abbil-
dung) geschützten Allee der L 1027
nicht beachtet mit der Folge, dass man
entsprechend der straßenrechtlichen
Richtlinien die Lückenbepflanzung
durch das Straßenbauamt in der sonst
noch vorhandenen Allee in einem Ab-
stand von 4,50 Meter weg von der
Straße tätigen wollte. Dank des Ein-
satzes des Arbeitskreises Historische
Gärten der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur
(DGGL) kann dieser durch unterge-
setzliche Richtlinien verursachte Un-
sinn hoffentlich noch verhindert wer-
den.

3. Eingriffe
Die Eingriffsregelung des § 4 f LG NW
sowie die erweiterten Eingriffsrege-
lungen des Bundes (§§ 18–20
BNatSchG) wirken direkt oder indi-
rekt auf die Erhaltung und Pflege his-
torischer Parks und Gärten ein. Von
Eingriffstatbestand sind Eingriffe in
Natur und Landschaft nach § 4 LG NW
Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen, die die Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich
oder nachhaltig beeinträchtigen kön-
nen. Bei der Erhaltung und Pflege his-
torischer Parks und Gärten wird unter
Beachtung der Bezugsgröße Land-
schaftsbild in aller Regel kein erhebli-
cher Eingriff vorliegen. Die Pflege ei-
ner historischen Gartenanlage, auch
die Beseitigung des Pflegerückstandes
stellen keine Änderung der Nutzung
der Gesamtfläche dar, denn diese war
und bleibt eine Gartenanlage, wird also
vorher wie nachher gleich genutzt.
Eine Änderung der Gestalt liegt eben-
falls nicht vor, da die historische Anla-
ge der Bezugspunkt ist, so dass bei
einer Pflege, die dem historischen Ge-
samtbild entspricht, keine Änderung
der Gestalt gegeben ist. Dem im Ein-
zelfall zu beklagenden Missbrauch der
Eingriffsregelung96 sollte deutlich Ein-
halt geboten werden.

4.  Biotopschutz
Biotope sind Lebensstätten und Le-
bensräume wild lebender Tiere und
Pflanzen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG). Nach § 2 Nr. 10 LG NW
und der entsprechenden bundesrecht-
lichen Vorgabe des § 2 Nr. 9 BNat-
SchG sind die wildlebenden Tiere und
Pflanzen und ihre Lebensgemein-

Abb. 7. Schloss Altenstein/Thüringen (Foto: Stiftung Thüringer Schlösser und
Gärten; Ulrich Muschiol, Bad Liebenstein).
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schaften als Teil des Naturhaushalts in
ihrer natürlichen und historisch ge-
wachsenen Artenvielfalt zu schützen.
Ihre Lebensstätten und Lebensräume
(Biotope) sowie ihre sonstigen Le-
bensbedingungen sind zu schützen, zu
pflegen, zu entwickeln, wiederherzu-
stellen und möglichst zu einem Ver-
bundsystem zu vernetzen.
Mit § 30 BNatSchG hat der Bund den
Ländern Vorgaben für gesetzlich ge-
schützte Biotope formuliert. Hierbei
können die Länder nach § 30 Abs. 2
BNatSchG auch Ausnahmen zulassen
(z. B. für die Gartendenkmalpflege).
Jedenfalls müsste auch hier klarge-
stellt werden, dass das Denkmal-
schutzgesetz unberührt bleibt.
Mit der umgesetzten Landesvor-
schrift des § 62 LG NW sind z.B. nach
Nr. 3 Borstgrasrasen, Magerwiesen
und -weiden, Trocken- und Halbtro-
ckenrasen kraft Gesetzes pauschal ge-
schützt97. Maßnahmen und Handlun-
gen, die zu einer erheblichen oder
nachhaltigen Beeinträchtigung oder
zu einer Zerstörung dieser Biotope
führen können, sind verboten. Weil
die Regelung an die rein tatsächlichen
Verhältnisse anknüpft, kommt es
nicht darauf an, aus welchem Grund
und auf welche Weise ein Gebiet zum
Biotop geworden ist, so dass auch so
genannte Sekundärbiotope, die auf-
grund mittelbarer oder unmittelbarer
menschlicher Einwirkung entstanden
sind, zu dem Schutzgegenstand gehö-
ren. Der gesetzliche Schutz ist jedoch
ausdrücklich auf wildlebende Tiere
und Pflanzen beschränkt, so dass die
Regelung nicht auf historische Parks
und Gärten passt, da diese Zeugnisse
der Gartenkunst unter der Herrschaft
des Menschen stehen.
Auch wenn diese Pflanzen dem allge-
meinen Artenschutz nach § 41 Abs. 1
BNatSchG unterliegen, steht eine
Pflege hier nicht entgegen. Ansonsten
ist auch die Befreiung (vgl. § 62 Abs.
1 Nr. 2 BNatSchG) zu erteilen, da
sonst der denkmalschutzrechtliche
Auftrag nicht erfüllt werden kann.

5. Baumschutz
§ 45 LG NW bestimmt, dass die Ge-
meinden durch Satzung den Schutz
des Baumbestandes innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile
und des Geltungsbereichs der Bebau-
ungspläne regeln können. Für den
Außenbereich besitzen sie damit kei-
ne Regelungsbefugnisse, so dass nur
historische Parks und Gärten in den
vorgegebenen räumlichen Grenzen

betroffen sein können. Außerdem
müssen sich die Regelungen wegen
ihres belastenden Inhalts im Rahmen
der jeweiligen Ermächtigung halten98.
Damit ist ein Baumschutz aus ästheti-
schen Gründen jedoch nicht ausge-
schlossen99. Die Gemeinden handeln
beim Erlass von Baumschutzsatzun-
gen im Rahmen ihrer Selbstverwal-
tungsaufgaben und nicht als untere
Naturschutzbehörden100, so dass es
geteilte Zuständigkeiten mit den
Landschaftsbehörden geben kann.
– Die Einbeziehung von Bäumen in
denkmalgeschützten Parks und Gär-
ten kann in aller Regel gegen das ver-
fassungsrechtliche Übermaßverbot
verstoßen, da der Schutzzweck zu-
mindest teilweise bereits durch das
Denkmalrecht erfüllt ist101. Aus die-
sem Grunde sollte entsprechend der
vorbildlichen Regelungen des § 26
Abs. 1 S. 4 NatSchG MV oder des § 17
Abs. 4 Thüringer Naturschutzgesetz
ein Baumschutz nur für Bäume zuläs-
sig sein, die nicht bereits nach §§ 2 f.
DSchG NW in Nordrhein-Westfalen
geschützt sind. Schließlich gibt es
kein Bedürfnis zur Einbeziehung his-
torischer Park- und Gartenanlagen in
diesen pauschalen Schutz (vgl. § 26
Abs. 1 S. 4 NatSchG MV). Entspre-
chendes gilt für den pauschalen
Baumschutz auf Friedhöfen102. Daher
hätte der Erlass des modernen Geset-
zes über das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen in Nordrhein-Westfalen
(BestG NRW)103 zum Anlass genom-
men werden können, im Landschafts-
gesetz klarzustellen, dass die Baum-
schutzvorschriften der § 45 LG NW
nicht für denkmalgeschützte histori-
sche Gärten und Friedhöfe gelten.
Dies wäre zugleich ein Beitrag zur
Verwaltungsvereinfachung.
Da in Mecklenburg-Vorpommern Al-
leen und einseitige Baumreihen nach
§ 27 LNatSchG vorbildlich geschützt
sind, hat man 2002 diesen an sich
richtigen Alleenschutz auch in das
Bundesnaturschutzgesetz bei den ge-
schützten Landschaftsbestandteilen
des § 29 BNatSchG übernommen,
dort jedoch an falscher Stelle. Nun
können Ausnahmen vom Beseiti-
gungsverbot geschützter Land-
schaftsbestandteile (d. h. nicht nur Al-
leen!) nach § 29 Abs. 2 S. 2 BNatSchG
nur zugelassen werden, wenn sie aus
zwingenden Gründen der Verkehrssi-
cherheit durchgeführt werden und kei-
ne anderen Maßnahmen zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit durchge-

führt werden konnten. Dies kann ins-
besondere bei der Einbeziehung histo-
rischer Parks und Gärten in den
Schutzbereich der Baumschutzsat-
zungen, wie dies teilweise gefordert
wird104, zu unsinnigen und verfas-
sungsrechtlich nicht vertretbaren Er-
gebnissen führen. So dürfte ein für die
Öffentlichkeit kaum erreichbarer
Baum, der im historischen Garten eine
aus gartenkünstlerischen Gründen
wichtige Sichtachse versperrt, nur
entfernt werden, wenn zwingende
Gründe der Verkehrssicherheit dies
erfordern. Als diese vom Alleenschutz
in Mecklenburg-Vorpommern über-
nommene Regelung in letzter Minute
ins Bundesnaturschutzgesetz kam,
hatte wohl niemand die unsinnigen
Konsequenzen für geschützte Land-
schaftsbestandteile bedacht, die nicht
an Verkehrswegen liegen und für die
die Frage der Verkehrssicherungs-
pflicht nicht das Problem ist. Außer-
dem hat man nicht bedacht, dass in
Mecklenburg-Vorpommern – anders
als im Bund – der Alleenschutz nach
Art. 12 Abs. 2 LV MV Verfassungs-
rang hat105. Auch wenn die Bedeutung
historischer Alleen und Pflasterstra-
ßen als kulturgeschichtliche Elemente
ebenso wie als Denkmäler sehr hoch
einzustufen ist, darf der Alleenschutz
nicht den Blick für andere ebenfalls
berechtigte gartendenkmalpflegeri-
sche Belange trüben. So besteht der-
zeit die Gefahr, dass in Sachsen-An-
halt bei der anstehenden Novellierung
des Landesnaturschutzgesetzes bei
den geschützten Landschaftsbestand-
teilen in § 35 Abs. 2 NatSchG wie in
§ 29 Abs. 2 BNatSchG nach einem
Änderungsantrag106 Ausnahmen
vom Verbot nur zulässig sein sollen,
wenn sie aus zwingenden Gründen
der Verkehrssicherheit durchgeführt
werden und keine anderen Maßnah-
men zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit erfolgreich durchgeführt
werden konnten. Trotz der beson-
deren Bedeutung historischer Gärten
für Sachsen-Anhalt107 ist bisher leider
keine Ausnahme der historischen
Park- und Gartenanlagen als Werke
der Gartenbaukunst vorgesehen, so
wie dies in Nachbarländern wie
Mecklenburg-Vorpommern (§ 26
Abs. 1 S. 4 LNatSchG M-V) oder
Thüringen (§ 17 Abs. 4 S. 1 Thür-
NatSchG) aus verfassungsrechtlichen
Gründen mit Rücksicht auf die Kunst-
freiheitsgarantie (Art. 5 Abs. 3 GG)
geregelt ist.
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V. Forstrecht
Nach § 1 Forstgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen (LFoG) vom
24. April 1980 als Ausführungsvor-
schrift zu § 2 Bundeswaldgesetz gel-
ten als Wald auch Wallhecken und mit
Forstpflanzen bestandene Wind-
schutzstreifen und -anlagen. Außer-
halb sonstiger Waldflächen gelegene
Weihnachtsbaum- und Schmuckrei-
sigkulturen sowie zum Wohnbereich
gehörende Parkanlagen sind nicht
Wald im Sinne dieses Gesetzes.
Auch wenn der Schwerpunkt der Ge-
setzgebungskompetenz nach wie vor
bei den Ländern liegt108, kommt dem
Bundesgesetz zur Erhaltung des Wal-
des und zur Förderung der Forstwirt-
schaft (Bundeswaldgesetz – BWaldG)
vom 2. Mai 1975 besondere Bedeu-
tung zu. Wald bzw. Forst diente und
dient auch heute noch der Erzeugung
von Holz, sonst brauchte man kein
Bundesgesetz zur Förderung der
Forstwirtschaft. Jeder von uns hat eine
bestimmte Vorstellung von Wald.
Man hält ihn oft (fälschlich) für den
Inbegriff von Natur, dabei ist er heute
auch ein Erzeugnis der Kultur, der
Menschen, die ihn durch ihre Bewirt-
schaftung pflanzten, bewirtschafteten
und damit pflegten. Vielfach war er
wegen des Rohstoffes Holz auch ihre
„Sparkasse“. Er ist bei uns sowohl
wilde Gegenwelt zur Zivilisation als
auch ein Teil der zivilisierten Welt109.
Der Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Erhaltung und Förderung des
Waldes von 1969110 hatte in § 1 Abs. 1
S. 1 den Begriff Wald noch entspre-
chend der allgemeinen Vorstellung
definiert: Wald im Sinne dieses Geset-
zes ist jede Grundfläche, die zur Er-
zeugung von Holz dient. Folgerichtig
waren damals nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 des
Entwurfs Parkanlagen ausdrücklich
ausgenommen. Schließlich bestand
nach der amtlichen Begründung kein
Bedürfnis, die Vorschriften des Wald-
gesetzes auf Parkanlagen anzuwen-
den111.
Im darauf basierenden Bundeswald-
gesetz von 1975 hat man den Begriff
des Waldes jedoch ohne ausreichende
Berücksichtigung der Belange des
historischen Grüns, soweit es nicht
der Erzeugung dient, ausgeweitet.
Nach § 2 Abs. 1 S. 1 BWaldG ist Wald
im Sinne dieses Gesetzes jede mit
Forstpflanzen bestockte Grundfläche.
Diese Grundsatzdefinition ist für die
Länder bindend. In der Flur oder im
bebauten Gebiet gelegene kleine Flä-

chen, die mit einzelnen Baumgrup-
pen, Baumreihen oder mit Hecken
bestockt sind oder als Baumschulen
verwendet werden, sind nach § 2 Abs.
2 BWaldG nicht Wald im Sinne des
Gesetzes. Die Länder können nach § 2
Abs. 3 BWaldG andere Grundflächen
dem Wald zurechnen und Weih-
nachtsbaum- und Schmuckreisigkul-
turen sowie zu Wohnzwecken gehö-
rende Parkanlagen vom Waldbegriff
ausnehmen. Wie eingangs erwähnt,
hat Nordrhein-Westfalen von dieser
Ermächtigung der Ausnahme der zum
Wohnbereich gehörenden Parkanla-
gen Gebrauch gemacht. Entsprechen-
de Ausnahmeregelungen gibt es auch
in anderen Bundesländern, z. B. in
Rheinland-Pfalz (§ 3 Abs. 4 LWaldG),
wobei dort auch die Alleen ausdrück-
lich vom Waldbegriff ausgenommen
sind.
Für die Anwendung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffs Wald wird nur da-
rauf abgestellt, ob eine Grundfläche
regelmäßig mit Forstpflanzen be-
stockt ist. Ein Kriterium ist nach der
Rechtsprechung, dass die Fläche mit
Forstpflanzen so dicht bestockt ist,
dass Kronenschluss besteht112. Es
kommt also entgegen der Formulie-
rung von 1969 nicht darauf an, ob die
Fläche zur Erzeugung von Holz dient
oder bestimmt ist. Somit deckt sich
der Begriff Wald des Bundeswaldge-
setzes nicht mit anderen Vorstellun-
gen von Wald wie die strafrechtlichen
Vorstellungen von Wäldern bei der
Brandstiftung (§ 306 f. StGB). So ist
Wald im Sinne des Strafrechts eine
Fläche nur, wenn sie durch Holzbe-
stand gekennzeichnet ist. Es muss also
– wie bei Gebäuden – bei der Brand-
stiftung ein Teil erfasst sein, der als
wesentlich für den bestimmungsge-
mäßen Gebrauch anzusehen ist113.
Die Schwierigkeit der Abgrenzung
von Wald und einer Baumgruppe zeigt
sich auch bei der Frage der Anwen-
dung der bereits erwähnten Baum-
schutzsatzungen (vgl. IV, 5), wobei
für Bäume im Wald die besonderen
gesetzlichen Schutzvorschriften des
Bundeswaldgesetzes und der Landes-
waldgesetze der Länder gelten114.
Nach der Rechtsprechung sind die
Regelungen des Forstrechts gegen-
über dem Naturschutzrecht allgemein
als vorrangige Spezialregelungen an-
zusehen115. Bei einem Baumschutz
durch Forst- und Naturschutzrecht
stellt sich zudem die Frage nach der
inhaltlichen Rechtfertigung der Un-

terschutzstellung unter Wahrung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes116.
Diese Frage stellt sich auch bei dem
Mehrfachschutz bei denkmalge-
schütztem historischen Grün durch
Denkmalrecht und Forstrecht. Die
Ausnahme der zum Wohnbereich ge-
hörenden Parkanlagen bedeutet keine
Berücksichtigung des Denkmalschut-
zes im Bundeswaldgesetz und dem
entsprechend im Landesforstgesetz
NRW, sondern berücksichtigt die Un-
verletzlichkeit der Wohnung nach Art.
13 GG wegen dem sonst einschlägi-
gen Betretungsrecht des Waldes nach
§ 14 BWaldG bzw. § 2 LFoG NW. Der
Waldbegriff wird weit, diese Sonder-
regelung als Ausnahmevorschrift da-
gegen eng ausgelegt. Außerdem müs-
sen die Erfordernisse Wohnbereich
und Parkanlage kumulativ vorlie-
gen117. Nach dem Sinn und Zweck der
Vorschrift (§ 1 Abs. 3 LFoG NW a. F.)
muss nach einem Beschluss des Ver-
waltungsgerichtes Minden von 1982
noch hinzukommen, dass nach dem
Gesamteindruck eines objektiven Be-
obachters diese Anlage dem Wohnbe-
reich räumlich zugeordnet wird118.
Gartenkünstlerische Argumente, die
von der Denkmalfachbehörde (Lan-
deskonservator) hätten vertreten wer-
den müssen, wurden somit bei dem
damals neuen Denkmalschutzgesetz
NW vom 11. März 1980 nicht beach-
tet. Da das Forstrecht nicht auf denk-
malgeschützte Parks abstellt, hat sich
die Rechtsprechung um eigene Um-
schreibungen bemüht. Nach einem
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes
Münster vom 6. Juli 2000 ist Kennzei-
chen eines Parks seine überwiegend
an gartenbaulichen Gesichtspunkten
orientierte Gestaltung, die sich insbe-
sondere in einer gezielt geschaffenen
Wechselbeziehung von Forstpflanzen
mit Rasen, Blumen- und Strauchflä-
chen manifestiert119.
Soweit der Denkmalschutz einschlä-
gig ist, dürfte es heute dank der Erfas-
sung und Unterschutzstellung histori-
scher Park- und Gartenanlagen in aller
Regel keine Abgrenzungsschwierig-
keiten mehr geben, so dass es keinen
sachlichen Grund gibt, neben der Un-
verletzlichkeit der Wohnung nach Art.
13 GG für die Zeugnisse der Garten-
kunst wegen der Kunstfreiheitsgaran-
tie des Art. 5 Abs. 3 GG zusammen mit
dem Denkmalschutzartikel der jewei-
ligen Landesverfassung (z. B. Art. 18
LV NW) diese Anlagen nicht aus der
Walddefinition herauszunehmen. Bei
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einem Waldanteil von fast 30 % in
Deutschland besteht auch kein Grund
zur Vereinnahmung dieser Anlagen
aus forstwirtschaftlichen oder ökolo-
gischen Gründen. Aus vergleichbaren
Gründen haben einige Länder wie
Bayern (Art. 2 Abs. 4 BayWaldG),
Mecklenburg-Vorpommern (§ 2 Abs.
3 LWaldG MV), Schleswig-Holstein
(§ 2 Abs. 3 LWaldG SH) oder Thürin-
gen (§ 2 Abs. 3 ThürWaldG) Friedhöfe
vom Wald ausgenommen. In Nieder-
sachsen gibt es seit dem neuen nieder-
sächsischen Gesetz über den Wald
und die Landschaftsordnung vom 21.
März 2002 eine Besonderheit. Nicht
zur freien Landschaft gehören nach
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 NWaldG Parkanla-
gen, die im räumlichen Zusammen-
hang zu baulichen Anlagen stehen, die
zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind. Als Wald gelten
allerdings nach § 2 Abs. 5 Nr. 2 mit
Waldbäumen bestandene Parkanla-
gen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 4
fallen und nicht innerhalb im Zusam-
menhang bebauter Ortsteile liegen. In
Sachsen sind nach § 2 Abs. 3 Sächs-
WaldG in der Flur oder im bebauten
Gebiet liegende Parkanlagen nicht
Wald im Sinne dieses Gesetzes.

VI. Kunstfreiheit und
Umweltschutz
Zur Entwicklung der Gartendenkmal-
pflege ist anzumerken, dass die gro-
ßen Verluste an Zeugnissen der Gar-
tenkunst nicht zuletzt durch eine ge-
wisse, unbewusst eingebürgerte Igno-
ranz gegenüber der Gartenkunst120

und durch anhaltende Zweifel an der
Kunstwerkqualität ihrer Schöpfun-
gen121 verursacht werden. Daher ist es
erfreulich, dass die Richterinnen und
Richter des höchsten deutschen Ge-
richtes Verständnis für die Belange
der Gartendenkmalpflege gezeigt und
zum geplanten Erweiterungsbau des
Bundesverfassungsgerichtes am Bo-
tanischen Garten in Karlsruhe festge-
stellt haben: Die Integrität des denk-
malgeschützten Botanischen Gartens
ist ein hohes und schützenswertes
Gut122. Diese Linie entspricht der
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 2. 3. 1999, wo-
nach der Schutz von Kulturdenkmä-
lern ein legitimes gesetzgeberisches
Anliegen, Denkmalpflege eine Ge-
meinwohlaufgabe von hohem Rang
ist, die einschränkende Regelungen
im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG
rechtfertigt123.

Durch das neue Staatsziel des Art. 20a
GG ist nicht auszuschließen, dass der
Umweltschutz bei den unterschiedli-
chen Sichtweisen der jeweiligen
Fachvertreter mit der Gartendenkmal-
pflege in Konflikt gerät. Der Verfas-
sungsrang des Denkmalschutzes (z.B.
Art. 18 Abs. 2 LV NW) einschließlich
der Kunstfreiheitsgarantie des Art. 5
Abs. 3 S. 1 GG garantieren den recht-
lichen Schutz historischer Park- und
Gartenanlagen und sonstiger Grün-
denkmäler als Zeugnisse der Garten-
kunst auch und gerade in der Verant-
wortung für die künftigen Generatio-
nen. Schließlich hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass das Kunstwerk
im Zentrum des Schutzes der Kunst in
der Verfassung steht und im Kultur-
staat zusammen mit dem Denkmal-
schutzauftrag in den Landesverfas-
sungen den Schutz gegen eine zerstö-
rende oder verfälschende Behandlung
der Kunstdenkmäler sowohl durch
den Staat als auch die Mächte der
Gesellschaft124 gewährt ist. Die
Kunstfreiheit schützt somit vor Vorur-
teilen über qualitative Maßstäbe und
vor ethischen Normen einiger Natur-
schützer oder Förster ebenso wie vor
fiktiven Durchschnittsurteilen und
Verallgemeinerungen. Kann das
(noch) vorhandene Kunstwerk auf-
grund staatlicher Normen vernichtet
werden, so ist Kunst – als Werk – nicht
frei125.  Auch wenn Art. 5 Abs. 3 GG im
Einzelfall nach gründlicher Abwä-
gung nicht im Wege steht, einen kul-
turhistorischen Bau mit eindeutigem
Kunstwert einer Altstadtsanierung zu
opfern126, widerspräche es dieser Ga-
rantie, wenn Kunstwerke der Vergan-
genheit, die nur durch fachlich richti-
ge Pflege erhalten werden können,
wegen des neuen Staatsziels des Art.
20a GG in Verbindung mit dem Natur-
schutzrecht oder dem Forstrecht
„friedlich liquidiert“ würden, damit
die Natur oder der Wald zurückge-
wonnen werde. Als objektive Wert-
entscheidung für die Freiheit der
Kunst stellt Art. 5 Abs. 3 GG dem
modernen Staat, der sich im Sinne
einer Staatszielbestimmung auch als
Kulturstaat versteht, zugleich die Auf-
gabe, ein freiheitliches Kunstleben zu
erhalten und zu fördern127.
Wegen der Wechselbeziehungen zwi-
schen menschlichen Kulturen und
„natürlicher“ Umwelt muss man beim
Zeugnis der Gartenkunst und damit
dem Gründenkmal berücksichtigen,
dass Gärten anders als Baudenkmäler

eigentlich nie fertig sind und erst im
Element der Zeit ihre künstlerische
Wirkung erreichen. Außerdem ist
Gartenkunst auch Raumkunst. Um zu
verhindern, dass sich Forderungen ei-
nes falsch verstandenen Natur- oder
Waldschutzes gegenüber dem Pflege-
gebot der Gartenkunst durchsetzen
können, bedarf es der Klarstellung im
Bundesnaturschutzgesetz sowie den
Landesnaturschutzgesetzen und dem
Bundeswaldgesetz, dem dann die
Landeswaldgesetze folgen. Hierzu
gehört auch die Ergänzung des Grund-
satzes des § 2 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG
um den Begriff Gartendenkmal (Kul-
tur-, Bau-, Garten- und Bodendenk-
mal) sowie um folgenden Satz: Die
Belange des Denkmalschutzes und
der Denkmalpflege sind bei der Ver-
wirklichung der Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu be-
rücksichtigen.
Zur Vermeidung verfassungswidriger
Ergebnisse muss auch die Definition
des Waldes im Bundeswaldgesetz und
den Landeswaldgesetzen eine Son-
derregelung für denkmalgeschützte
Park- und Gartenanlagen bekommen,
auch wenn die Park- und Gartenanla-
ge keinem als Wohnung im Sinne des
Art. 13 GG privilegierten Gebäude
zugeordnet ist. Schließlich hat Art. 13
GG einen anderen Schutzzweck und
greift deshalb auch nicht bei leer ste-
henden Burgen und Schlössern.
Mangels Kompetenz des Bundes für
den Denkmalschutz sollte im ersten
Abschnitt des Bundesnaturschutzge-
setzes sowie z. B. in § 38 Abs. 2 BNat-
SchG zur Vermeidung verfassungs-
widriger Ergebnisse festgelegt wer-
den, dass die Vorschriften der Landes-
denkmalschutzgesetze unberührt128

bleiben, wie dies in § 38 Abs. 2 BNat-
SchG für andere Materien, wie das
Forst-, Jagd- und Fischereirecht, und
auch in anderen Gesetzen, wie dem
Baugesetzbuch des Bundes (z. B.
§ 175 BauGB), längst anerkannt ist.
Das Bundesverwaltungsgericht hat
1995 zur Grundrechtsgewährleistung
des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG bezüglich
des neuen Staatsziels nach Art. 20a
GG an einem Beispiel aus dem Be-
reich des Bauplanungsrechts darge-
legt, dass die ausdrückliche Einord-
nung der Staatszielbestimmung in die
verfassungsmäßige Ordnung inso-
weit klarstellt, dass der Umweltschutz
keinen absoluten Vorrang genießt,
sondern in Ausgleich mit anderen Ver-
fassungsprinzipien und -rechtsgütern
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zu bringen ist. Dies trifft auch für den
Fall der Kollision mit Grundrechts-
verbürgungen zu, die, wie Art. 5 Abs.
3 Satz 1 GG, keinem Vorbehalt unter-
liegen129. Es hat weiterhin unter Bezug
auf die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Kunstfrei-
heitsgarantie festgestellt, dass der
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 GG
auch den so genannten Wirkbereich
umfasst, d.h. das Recht, Kunstwerke
darzubieten und zu verbreiten. Dies
schließt die Möglichkeit ein, Werke
der Baukunst an einem bestimmten
Ort aufzustellen. Ob es sich hierbei
um eigene oder fremde Kunstschöp-
fungen handelt, spielt keine Rolle130.
Somit ist in Übereinstimmung mit der
Literatur131 gerichtlich anerkannt, dass
Zeugnisse vergangener Zeit, wie die

Monumentalfiguren des Künstlers
Arno Breker aus den dreißiger Jahren
(ebenso wie historische Parks und Gär-
ten als Zeugnisse der Gartenkunst), in
die Grundrechtsgewährleistung des
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG einbezogen
werden, auch wenn die Konservatoren
und Landschaftsarchitekten zusam-
men mit den Gärtnern heute die Kunst
vergangener Zeit und verstorbener
Künstler pflegen, also fremde Kunst-
schöpfungen. Auch wenn hier Kunst-
werk und Kunstdenkmal nicht gleich-
gesetzt wird, würde eine wie auch
immer geartete ideologisierende Aus-
wahl der zu schützenden Kulturdenk-
mäler gegen Art. 3 Abs. 1 und 5 Abs. 3
GG verstoßen132. Die Kunstfreiheits-
garantie muss in Bezug auf historische
Park- und Gartenanlagen nicht in Kol-

lision zum Staatsziel Umweltschutz
kommen, da nach Art. 20a GG und  Art.
29a LV NW durchaus in Übereinstim-
mung mit gartendenkmalpflegeri-
schen Zielen der Staat auch in Verant-
wortung für künftige Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen im
Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
nung (Art. 5 Abs. 3 GG, Art. 18 Abs. 1
und 2 LV NW) schützt und davon aus-
zugehen ist, dass historische Parke und
Gärten wegen ihrer ästhetischen Wer-
te, wie die besondere Gestalt und
Schönheit einer Landschaft, zu den na-
türlichen Lebensgrundlagen des Men-
schen gehören. Somit können Denk-
malpflege, Naturschutz und Forst un-
ter Beachtung der hier gemachten Vor-
schläge zu guten partnerschaftlichen
Ergebnissen kommen.
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